
  

Anzug betreffend Staatsvertrag "grenzüberschreitende ÖV-Linien" und Prüfung 
eines gemeinsamen Transportunternehmens 

12.5051.01 
 

Im Staatsvertrag des Kantons Basel-Stadt mit dem Kanton Basel-Landschaft ist festgeschrieben, dass beide 
Kantone die gleiche Fahrtleistung zu erbringen haben. Grundsätzlich sollen die Verkehrsbetriebe eine möglichst 
optimale und kostengünstige öffentliche Transportleistung erbringen. Welcher Betrieb welche Leistung erbringt, 
sollte sich nach der Qualität (z.B. Linienführung) und den Kosten orientieren und nicht nach historischen 
Paritäten. 

Darum wird der Regierungsrat eingeladen, zusammen mit der Regierung des Kantons Basel- Landschaft, zu 
prüfen und zu berichten: 

- ob der Staatsvertrag von 1982 geändert, vereinfacht und den heutigen Verhältnissen angepasst werden 
muss, 

- ob er allenfalls auch aufgehoben werden könnte zugunsten der bundesrechtlichen Regelung für solche 
Fälle, 

- ob in einer längerfristigen strategischen Betrachtung im Interesse einer effizienten, qualitativ guten und 
kostengünstigen Bewirtschaftung und einer koordinierten Verbesserung des Angebots, weitere Synergien 
erschlossen werden können oder auch die Zusammenführung zu einem gemeinsamen 
Transportunternehmen sinnvoll wäre. 
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